
2 BvR 1978/13 vom 17.10.2013
 Beigesteuert von 
Mittwoch, 16. Oktober 2013

1. Die BeschwerdefÃ¼hrerin zuÂ 1., eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts, ist Kommanditistin mit einem Anteil
von 39Â % am Kommanditkapital der...
1. Die BeschwerdefÃ¼hrerin zuÂ 1., eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts, ist Kommanditistin mit einem Anteil
von 39Â % am Kommanditkapital der Sâ€¦ GmbH & Co. KG (Schuldnerin), an der ferner beteiligt sind eine Stiftung, die die
Ã¼brigen Kommanditanteile hÃ¤lt, sowie als KomplementÃ¤r eine Gesellschaft mit beschrÃ¤nkter Haftung, an der die
BeschwerdefÃ¼hrerin zuÂ 1. zu 45Â % und die Stiftung zu 55Â % mittelbar beteiligt sind. Der BeschwerdefÃ¼hrer zuÂ 2. ist
alleiniger AktionÃ¤r der BeschwerdefÃ¼hrerin zuÂ 1.
Lesen Sie mehr in der Original-Quelle ...

Kanzlei Thomas Höhner

http://www.kanzlei-hoehner.de Powered by Joomla! Generiert: 16 October, 2025, 18:08


